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RS OGH 1987/12/15 4Ob612/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1987

Norm

ABGB §1431 I

1. ABGB § 1431 heute

2. ABGB § 1431 gültig ab 01.01.1812

Rechtssatz

Ein Fehlen des Überweisungsauftrages liegt vor, wenn eine Bank versehentlich den Überweisungsbetrag dem Konto

eines falschen Empfängers gutschreibt, den Betrag doppelt bucht oder dem richtigen Empfänger mehr gutschreibt, als

ihm überwiesen wurde.
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